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Wasgau-Anzeiger
Wochenblatt für die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland 

mit den amtlichen Bekanntmachungen
53. Jahrgang / Woche 25 / Ausgabetag: Donnerstag, 18. Juni 2026

Kostenlose Zustellung an die Haushaltungen der Gemeinden: • Bobenthal  •  Bruchweiler-Bärenbach  •  Bundenthal  •  Busenberg  •  Dahn   •   Erfweiler  •  
Erlenbach bei Dahn  •  Fischbach bei Dahn •  Hirschthal  •  Ludwigswinkel  •  Niederschlettenbach  •  Nothweiler  •  Rumbach  •  Schindhard  •  Schönau	
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Polizei	 110
Polizeiinspektion Dahn:  	     (0 63 1) 369 - 152 99
Feuerwehr/ Notarzt /Rettungsdienst 	 112
Notfall-Telefax			   112
Krankentransport 	 19222
Technisches Hilfswerk Hauenstein	 (0 63 92) 92 32 90 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Telefon 116117
(gebührenfrei; ohne Vorwahl)
Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht 
oder bleibende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, 
ist der Rettungsdienst unter 112 zu alarmieren.

Notrufe

Notdienste
Apothekennotdienste am Mittwochnachmittag
Apotheken in Dahn:

Die Apotheken in Dahn bieten einen Notdienst für 
Mittwochnachmittag an. Die jeweilige Apotheke ist an diesem 
Nachmittag von 14:00 Uhr bis 18:30 Uhr geöffnet. 
24.06.2026		  Apotheke am Jungfernsprung,  
					     Wasgau Apotheke
01.07.2026		  Apotheke am Jungfernsprung,  
					     Wasgau Apotheke
08.07.2026		  Apotheke am Jungfernsprung,  
					     Wasgau Apotheke
15.07.2026		  Apotheke am Jungfernsprung,  
					     Wasgau Apotheke
Apotheke in Bundenthal: 
Die Friedrich Apotheke in Bundenthal hat jeden Mittwoch  
von 8:30 - 13:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

Kanalwerk
Bereitschaftsdienst für die 
Abwasserbeseitigungseinrichtung

Das Kanalwerk ist während der normalen Arbeitszeit zu erreichen: 
von 08.00-16.00 Uhr unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-500 
Für dringende Fälle außerhalb der normalen Arbeitszeit  des 
Klärwärterpersonals ist ein Bereitschaftsdienst eingerichtet. 
Dieser ist unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34 505  zu erreichen. 
Der Bereitschaftdienst ist nicht zuständig für Entleerungen  
von Abwassergruben!
Entleerung der Abwassergruben 
Telefonische Anmeldung unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-500

Elektrizitätswerk 
Bereitschaftsdienst für die Stromversorgung der Stadt Dahn, 
Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, Busenberg, Erfweiler 
u. Schindhard

Während der normalen Arbeitszeit ist das Elektrizitätswerk unter 
der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-120 zu erreichen.
Für dringende Fälle außerhalb der normalen Arbeitszeit des Per-
sonals des Elektrizitätswerkes der Verbandsgemeinde Dahner 

Bereitschaftsdienste

Tierärztlicher Notdienst für Kleintiere
Freitag, 19.06.2026 12:00 Uhr  
bis Samstag, 20.06.2026 12:00 Uhr  
Tierarztpraxis Dr. Radu, Bahnhofstr. 109, 76846 Hauenstein,  
Tel.: (0 63 92) 866
Samstag, 20.06.2026 12:00 Uhr  
bis Sonntag, 21.06.2026 12:00 Uhr 
Tierarztpraxis Schlegel, Händelstr. 1, 76870 Kandel,  
Tel.: (0 72 75) 25 00
Sonntag, 21.06.2026 12:00 Uhr  
bis Montag, 22.06.2026 12:00 Uhr 
Tierarztpraxis Stiny, Hauptstr. 10, 76889 Schweighofen,  
Tel.: (0 63 42) 72 99

Zahnärztlicher Notdienst
www.zahnnotfall-pfalz.de

Samstag, 09:00 Uhr bis Montag, 08:00 Uhr

An gesetzl. Feiertagen von 09:00 Uhr bis 08:00 Uhr des darauf 
folgenden Werktages

Sprechzeiten:		  samstags von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
					     sonn- und feiertags von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr 		
					     ansonsten Rufbereitschaft
20.06./21.06.2026 
Zahnärztliche Praxis Dr. Daniel Zapp, Friedrich-Ebert-Str. 86, 
66482 Zweibrücken, Tel.: (0 63 32) 14 63 2 

Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung in Dahn, Schulstr. 29 - Tel.-Nr. (0 63 91) 91 96-(00)
 Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 09:00 - 12:00 Uhr, Dienstagnachmittag 14:00 - 16:00 Uhr, Donnerstagnachmittag 14:00 - 18:00 Uhr

 Einwohnermeldeamt: Mittwochs von 09:00 - 12:00 Uhr nur mit Terminvereinbarung -210, -211  
Telefon-Durchwahl: Grund- und Gewerbesteuer -166; Kasse -189; Meldeamt -219; Standesamt -221; 

Touristik -222; Ordnungsamt -244; Bauleitplanung -333    •    Werksgebühren Tel. Nr. (0 63 91) 9234 - 420, - 421

Apothekennotdienst
Der Ansagedienst ist über die landeseinheitliche Rufnummer wie 
folgt zu erreichen:
Deutsches Festnetz: 
0180 - 5-258825 plus Postleitzahl d. Standortes 
(0,14 EUR/Min.)

Mobilfunknetz:	  
0180 - 5-258825 plus Postleitzahl d. Standortes   
(max. 0,42 EUR/Min.) 
Auf der Webseite der Landesapothekenkammer  
(www.lak-rlp.de) steht der aktuelle Notdienstplan allen 
Interessierten zur Verfügung. 
Der Notdienst wechselt jeweils morgens um 8.30 Uhr, auch an 
Sonn- und Feiertagen. 
An den Apotheken sind zusätzlich immer die Tel.Nr. oder die 
Postleitzahl oder die nächste diensthabende Apotheke bekannt 
gemacht. 
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Felsenland ist für die Stadt Dahn sowie die Gemeinden Bruchweiler-
Bärenbach, Bundenthal, Busenberg, Erfweiler u. Schindhard ein 
Bereitschaftsdienst eingerichtet. 
Dieser ist unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-130 zu erreichen.
Für die übrigen Gemeinden der Verbandsgemeinde Dahner 
Felsenland ist der Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz AG, 
Ludwigshafen, zuständig

Wasserwerk 
Bereitschaftsdienst des Verbandsgemeindewasserwerkes 
Das Wasserwerk ist während der normalen Arbeitszeit zu er- 
reichen: von 07.00-16.00 Uhr unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 9 23 40

Für dringende Fälle außerhalb der normalen Arbeitszeit des 
Wasserwerkpersonals ist ein Bereitschaftsdienst eingerichtet. 
Dieser ist unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34 112 zu erreichen.

Bereitschaftsdienst der Pfalzgas GmbH
Frankenthal
Zuständig für die Gasversorgung in der Stadt Dahn und den Ge-
meinden Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, Busenberg, Erfweiler, 
Niederschlettenbach u. Schindhard: 
Störungsannahme rund um die Uhr unter Tel. (0800) 1 00 34 48

Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz  AG 
Ludwigshafen 
Die Stromversorgung der Gemeinde Erlenbach,Nieder- 
schlettenbach,Bobenthal, Nothweiler, Rumbach, Fischbach, Lud-
wigswinkel, Schönau und Hirschthal ist durch den Bereitschafts-
dienst der Pfalzwerke Netz AG, Netzteam Hinterweidenthal, Tel. 
(0 63 96) 9 21 30 stets sichergestellt. 
Bei Störungen im Stromnetz: Tel. (0800) 7 97 77 77

Aus der 
Verbandsgemeinde

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass am 

Dienstag, 23. Juni 2026, 18:30 Uhr,

im Bürgersaal des Rathauses der Verbandsgemeinde in Dahn, 
Schulstraße 29, eine Sitzung des Schulträgerausschusses der 
Verbandsgemeinde Dahner Felsenland stattfindet.

Die Sitzung ist öffentlich

TAGESORDNUNG

1.	 Fortschreibung des Betreuungsangebotes an den Grundschulen
2.	 Sanierungsbedarf an den Grundschulen – Sachstand
3.	 Festlegung des Standortes für die Ferienbetreuung
4.	 Information

Hinweis:
Mitglieder des Verbandsgemeinderates, die nicht gleichzeitig 
Mitglied im oben genannten Ausschuss sind und stellvertretende 
Mitglieder dieses Ausschusses, die dem Rat nicht angehören, 
können an der Sitzung als Zuhörer teilnehmen.

Dahn, den 10.06.2026
gez. Holger Zwick
Bürgermeister

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass am 

Mittwoch, 24. Juni 2026, 17:00 Uhr,

im Bürgersaal des Rathauses der Verbandsgemeinde in Dahn, 
Schulstraße 29, eine Sitzung des E-Werksausschusses für den 
Eigenbetrieb mit den Betriebszweigen Felsland-Badeparadies mit 
Blockheizkraftwerk und Elektrizitätswerk stattfindet.

TAGESORDNUNG

Öffentlicher Teil
1.	 Vorstellung der Planung: Netzertüchtigung Stromversorgung  
	 im Wohngebiet „Felsenstraße“ und „Burgenring“, Stadt Dahn
2.	 Auftragsvergabe: Tiefbau und Kabelverlegungsarbeiten 
	 „Felsenstraße“, Stadt Dahn (1. BA)
3.	 Auftragsvergabe: Erneuerung der Trafostation „Hügelhaus“,  
	 Stadt Dahn (2. BA)
4.	 Informationen

Nichtöffentlicher Teil
5.	 Informationen

Hinweis:
Mitglieder des Verbandsgemeinderates, die nicht gleichzeitig 
Mitglied im oben genannten Ausschuss sind, und stellvertretende 
Mitglieder dieses Ausschusses, die dem Rat nicht angehören, 
können an der Sitzung als Zuhörer teilnehmen.

Dahn, den 11.06.2026
gez. Holger Zwick
Bürgermeister

Sitzung des E-Werksausschusses für den  
Eigenbetrieb mit den Betriebszweigen  
Felsland-Badeparadies mit  
Blockheizkraftwerk und Elektrizitätswerk  
der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland

I. 	 Genehmigung/Anzeige 
	 Die Kreisverwaltung Südwestpfalz, Pirmasens, hat mit Ver- 
	 fügung vom 09.04.2026, Az.VI/62/FNP26-001, aufgrund des  
	 § 6 Abs. 1 BauGB vom 20. Juli 2004 i.d.F. der Bekanntmachung  
	 vom 23. September 2004 (BGBl. S 2414) zuletzt geändert 
	 durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl.  
	 L S. 1722), als zuständige Verwaltungsbehörde die vom Rat  
	 der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland am 28.01.2026  
	 beschlossene 20. Teilfortschreibung des Flächennutzungs- 
	 planes des Verbandsgemeinde Dahner Felsenland in der  
	 Gemarkung Ludwigswinkel genehmigt. 

	 Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 Abs.  
	 5 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 

II.	 Geltungsbereich 
	 Die 20. Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes um- 
	 fasst drei voneinander getrennte Teilbereiche in der Gemarkung  
	 Ludwigswinkel, im Bereich des Mühlweihers:

	 Der Teilbereich „Saarbacherhammer Nord“ befindet sich im  
	 Norden des Änderungsbereichs und umfasst folgende Flur- 
	 stücks-Nr.: 422, 422/2 bis 422/15, 422/17, 422/18, 422/19,  
	 423, 1243/4, 1546 bis 1553 und ein Teilbereich der Flurstücks- 
	 Nr.: 424/21.
	 Es hat eine Größe von über 8 ha.

Öffentliche Bekanntmachung über die  
Genehmigung der 20. Fortschreibung des  
Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde 
Dahner Felsenland für den Bereich der  
Ortsgemeinde Ludwigswinkel sowie Ort und Zeit 
der Einsichtnahme des Flächennutzungsplanes 
nebst Begründung und UmweltberichtSitzung des Schulträgerausschusses der 

Verbandsgemeinde Dahner Felsenland
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	 Der Teilbereich „Saarbacherhammer Süd“ befindet sich im  
	 Süden des Änderungsbereichs und umfasst folgende Flur- 
	 stücks-Nr.: 420/12, 420/13, 424/18, 424/22, 425/4, 425/5,  
	 425/8, 486/34, 489/1 und Teilbereiche der Flurstücks-Nr.:  
	 424/11, 424/21, 484/6, 486/14.
	 Es hat eine Größe von über 1,5 ha.

	 Der Teilbereich „Saarbacherhammer Ost“ befindet sich im  
	 Osten des Änderungsbereichs und umfasst folgende Flurstücks- 
	 Nr.: 431/40, 431/42 und einen Teilbereich der Flurstücks-Nr.:  
	 425/17.
	 Es hat eine Größe von über 0,4 ha.

	 Das Plangebiet umfasst eine Gesamtfläche von ca. 9,9 ha. 

III.	Hinweise
	 Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 215 Abs. 1 BauGB
	 1.	 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche  
		  Verletzungen der dort bezeichneten Verfahren- und Form- 
		  vorschriften 
	 2.	 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB  
		  beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis  
		  des Flächennutzungsplanes und 
	 3.	 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des  
		  Abwägungsvorganges 

	 unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit  
	 Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes schriftlich 
	 gegenüber der Verbandsgemeinde, unter Darlegung des die  
	 Verletzung begründeten Sachverhaltes geltend gemacht wor- 
	 den ist. 

IV.	Einsichtnahme 
	 Jedermann kann den Flächennutzungsplan mit Begründung  
	 und Umweltbericht bei der Verbandsgemeindeverwaltung  
	 Dahner Felsenland, Schulstraße 29, 66994 Dahn, Zimmer  
	 207, während der Öffnungszeiten einsehen und über deren  
	 Inhalt Auskunft verlangen.

V.	 Wirksamwerden 
	 Gemäß § 6 Abs. 5 BauGB wird der Flächennutzungsplan mit  
	 dieser Bekanntmachung wirksam. 

gez. Holger Zwick 
Bürgermeister

Die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland sucht ab dem neuen 
Schuljahr

eine zuverlässige und engagierte Person (m/w/d)

für die Essensausgabe an der Grundschule Dahn in der Zeit von 
12:00 bis 14:40 Uhr.

Wir erwarten:
•	 uneingeschränkte Belastbarkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit 
•	 Eigeninitiative und verlässliches eigenverantwortliches Arbeiten 
•	 ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit 
•	 eine pädagogische oder erzieherische Ausbildung ist nicht  
	 erforderlich  

Das bieten wir Ihnen:
•	 eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
•	 eine Tätigkeit mit Eigenverantwortung 
•	 die Arbeitsbedingungen und die Vergütung richten sich nach  
	 dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), wie er  
	 für Mitgliedsgemeinden des kommunalen Arbeitgeberverbandes  
	 Gültigkeit hat 
•	 attraktive Vergütungsbestandteile im Rahmen des TVöD wie  
	 Jahressonderzahlung, Leistungsentgelt, arbeitgeberfinanzierte  

Stellenausschreibung

	 betriebliche Altersversorgung und vermögenswirksame Leis- 
	 tungen

Schwerbehinderte werden bei gleichen Voraussetzungen bevor-
zugt berücksichtigt.

Bitte bewerben Sie sich nach Möglichkeit über 
unser Online-Portal unter der Internet-Adresse 
https://dahner-felsenland.ris-portal.de/web/
stellenportal 
Mit folgendem QR-Code gelangen Sie direkt zur 
Stellenausschreibung:

Alternativ können Sie ihre Bewerbung auch 
schriftlich per Post an die Verbandsgemeindeverwaltung Dahner 
Felsenland, Schulstraße 29, 66994 Dahn richten. Bewerbungs-
schluss ist am 03.07.2026. 

Für nähere Auskünfte zur Stellenausschreibung steht Ihnen zur 
Verfügung: Personalamt Verbandsgemeinde Dahner Felsenland 
-Tel: (0 63 91) 91 96 - 130.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen des 
Bewerbungsverfahrens auf Grundlage der Datenschutzgrund-
verordnung. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden die 
Unterlagen nach den Bestimmungen des Datenschutzes vernichtet. 

Informationspflicht gemäß Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO):
Mit der Übermittlung Ihrer Bewerbung erklären Sie sich mit unse-
rer Datenschutzerklärung einverstanden. Diese können Sie auf 
unserer Internetseite https://www.dahner-felsenland.net/vg_dah-
ner_felsenland einsehen. 

gez. Holger Zwick
Bürgermeister

Die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland sucht ab dem neuen 
Schuljahr

eine zuverlässige und engagierte Person (m/w/d)

für die Betreuung der Grundschüler in der Grundschule Dahn in 
der Zeit von 11:30 bis 14:10 Uhr.

Wir erwarten:
•	 uneingeschränkte Belastbarkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit 
•	 Eigeninitiative und verlässliches eigenverantwortliches Arbeiten 
•	 ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit 
•	 eine pädagogische oder erzieherische Ausbildung ist nicht  
	 erforderlich  

Das bieten wir Ihnen:
•	 eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
•	 eine attraktive und abwechslungsreiche Tätigkeit mit Eigenver- 
	 antwortung 
•	 die Arbeitsbedingungen und die Vergütung richten sich nach  
	 dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), wie er  
	 für Mitgliedsgemeinden des kommunalen Arbeitgeberverbandes  
	 Gültigkeit hat 
•	 attraktive Vergütungsbestandteile im Rahmen des TVöD wie  
	 Jahressonderzahlung, Leistungsentgelt, arbeitgeberfinanzierte  
	 betriebliche Altersversorgung und vermögenswirksame Leis- 
	 tungen

Schwerbehinderte werden bei gleichen Voraussetzungen bevor-
zugt berücksichtigt.

Bitte bewerben Sie sich nach Möglichkeit über 
unser Online-Portal unter der Internet-Adresse 
https://dahner-felsenland.ris-portal.de/web/
stellenportal 
Mit folgendem QR-Code gelangen Sie direkt 
zur Stellenausschreibung:

Stellenausschreibung
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Alternativ können Sie ihre Bewerbung auch schriftlich per Post an 
die Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland, Schulstraße 
29, 66994 Dahn richten. Bewerbungsschluss ist am 03.07.2026. 

Für nähere Auskünfte zur Stellenausschreibung steht Ihnen zur 
Verfügung: Personalamt Verbandsgemeinde Dahner Felsenland 
-Tel: (0 63 91) 91 96 - 130.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen des 
Bewerbungsverfahrens auf Grundlage der Datenschutzgrund-
verordnung. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden die 
Unterlagen nach den Bestimmungen des Datenschutzes vernichtet. 

Informationspflicht gemäß Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO):
Mit der Übermittlung Ihrer Bewerbung erklären Sie sich mit unse-
rer Datenschutzerklärung einverstanden. Diese können Sie auf 
unserer Internetseite https://www.dahner-felsenland.net/vg_dah-
ner_felsenland einsehen. 

gez. Holger Zwick
Bürgermeister

Die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland sucht zum nächst-
möglichen Zeitpunkt

einen Hausmeister für die Grundschule Busenberg (m/w/d)

Es handelt sich um eine Teilzeitstelle von 19,5 Stunden/Woche. 

Das Aufgabengebiet umfasst  u.a.:
•	 Schließdienst, Beflaggung, Post- und Botengänge
•	 Unterhaltungsarbeiten im Innen- und Außenbereich, Durch- 
	 führung kleinerer Instandhaltungsarbeiten, Grünflächenpflege,  
	 Winterdienst
•	 Vertretungsweise Betreuung weiterer Liegenschaften der 
	 Verbandsgemeinde (Grundschule Dahn, Bruchweiler-Bären- 
	 bach, Verwaltungsgebäude)

Wir erwarten:
•	 eine abgeschlossene Ausbildung in einer dem Anforderungs- 
	 profil für Hausmeister artverwandte Tätigkeit, z. B. Schreiner,  
	 Elektriker, Schlosser, Gärtner usw.
•	 Zuverlässigkeit, Flexibilität und Teamfähigkeit
•	 Führerscheinklasse B
•	 Grundkenntnisse MS-Office

Das bieten wir Ihnen:
•	 eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit im  
	 öffentlichen Dienst
•	 ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Teilzeit (19,5 Wochen- 
	 stunden); Arbeitsbeginn aufgrund Schließdienst 07:00 Uhr
•	 die Arbeitsbedingungen und die Vergütung richten sich nach  
	 dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), wie er  
	 für Mitgliedsgemeinden des kommunalen Arbeitgeberverbandes  
	 Gültigkeit hat
•	 die Vergütung erfolgt entsprechend den persönlichen Voraus- 
	 setzungen bis zur Entgeltgruppe 5 TVöD
•	 attraktive Vergütungsbestandteile im Rahmen des TVöD wie  
	 Jahressonderzahlung, Leistungsentgelt, Fahrradleasing,  
	 arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorgung und ver- 
	 mögenswirksame Leistungen

Schwerbehinderte werden bei gleichen Voraussetzungen bevor-
zugt berücksichtigt.

Bitte bewerben Sie sich nach Möglichkeit über 
unser Online-Portal unter der Internet-Adresse 
https://dahner-felsenland.ris-portal.de/web/
stellenportal 
Mit folgendem QR-Code gelangen Sie direkt zur 
Stellenausschreibung:

 

Stellenausschreibung

Alternativ können Sie ihre Bewerbung auch schriftlich per Post an 
die Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland, Schulstraße 
29, 66994 Dahn richten. Bewerbungsschluss ist am 26.06.2026. 

Für nähere Auskünfte zur Stellenausschreibung steht Ihnen zur 
Verfügung: Personalamt Verbandsgemeinde Dahner Felsenland 
- Tel: (0 63 91) 91 96 - 130
Fachliche Fragen beantwortet Ihnen zudem: 
Herr Ralf Ehwald - Tel: (0 63 91) 91 96 - 100

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen des 
Bewerbungsverfahrens auf Grundlage der Datenschutzgrund-
verordnung. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden die 
Unterlagen nach den Bestimmungen des Datenschutzes vernichtet. 

Informationspflicht gemäß Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO):
Mit der Übermittlung Ihrer Bewerbung erklären Sie sich mit unse-
rer Datenschutzerklärung einverstanden. Diese können Sie auf 
unserer Internetseite https://www.dahner-felsenland.net/vg_dah-
ner_felsenland einsehen. 

gez. Holger Zwick
Bürgermeister

Wir suchen Menschen, für die Zivilcourage kein Fremdwort ist 
Zivilcourage bedeutet Bürgermut. 

Öffentliche Sicherheit ist nicht allein Aufgabe der Polizei, sondern 
sie braucht jede Einzelperson: In einer aufmerksamen Nachbar-
schaft, als Zeugin oder Zeuge einer Straftat oder als Person, die 
sich um das Opfer kümmert. 

Wie kann sich Zivilcourage zeigen? 

Helfen erfordert Mut, die Gleichgültigkeit zu überwinden. Mut aus 
dem Nichtstun auszubrechen und zu handeln. Mut zur Kommuni-
kation und Kontakt mit anderen Helfenden. 

Helfen bedeutet dabei nicht unbedingt das aktive Eingreifen in 
eine Situation, sondern auch das Handeln aus der Distanz. Von 
niemanden wird verlangt, sich heldenhaft gegen den oder die 
Täter/innen zu stellen. Zu groß ist die Gefahr, selbst Opfer zu 
werden. Für den Preis für Zivilcourage sind nicht Leichtsinn und 
Draufgängertum, sondern besonnenes Handeln und Helfen in 
Notsituationen gefragt. 

Alle, die eine Gewalttat bemerken, können etwas für das Opfer 
tun, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. 

Wer zeigt Besonnenheit statt Gleichgültigkeit? 

Im Rahmen des Preises für Zivilcourage suchen wir Menschen, die 
geholfen haben. Wir suchen Menschen, die gegen die Wegseh-, 
Weghör- und Weggeh-Mentalität gehandelt haben. Wir suchen 
Menschen, die beispielsweise als aufmerksame Nachbarschaft, 
als Zeugin oder Zeuge oder Handelnde eine Straftat verhindert 
oder deren Folgen gemindert haben. 

Wer soll geehrt werden? 

Der Preis für Zivilcourage soll an Menschen verliehen werden, 
die sich für andere eingesetzt haben. Daher kann jede Einzel-
person geehrt werden, die engagierte Hilfe beispielweise durch 
die Verhinderung einer Straftat oder als Zeugin oder Zeuge einer 
Gewalt- oder Straftat gezeigt hat. Der Preis richtet sich in erster 
Linie an Einzelpersonen. 

Wie schlage ich geeignete Personen vor? 

Vorschläge sind Mittels der bereitgestellten Formulare unter htt-
ps://kriminalpraevention.rlp.de/zivilcourage/preis-fuer-zivilcourage 
einzureichen. Die Auswahl der auszuzeichnenden Personen erfolgt 
durch eine Jury unter dem Vorsitz von Herrn Staatssekretär Dirk 
Herber. 

Das Ministerium des Innern, für Integration  
und Verkehr Rheinland-Pfalz informiert:
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Preisverleihung 

Die Preisverleihung erfolgt durch den Minister für Inneres, für In-
tegration und Verkehr, Achim Schwickert, am 8. Dezember 2026 
in Mainz. Die Preisträgerinnen und Preisträger erhalten neben 
einer Urkunde und einer Skulptur auch einen Geldpreis in Höhe 
von mindestens 500 Euro pro Person. 

Vorschläge werden bis zum 30. September 2026 für das 
laufende Jahr entgegengenommen. Später eingereichte Be-
werbungen werden automatisch im Folgejahr berücksichtigt.

Mit den steigenden Temperaturen tauchen auch im Landkreis 
Südwestpfalz vermehrt Wespen, Hornissen und ihre Nester 
auf. Insbesondere die Asiatische Hornisse erfährt zunehmende 
Aufmerksamkeit. Diese invasive Art hat sich in den vergangenen 
Jahren in Rheinland-Pfalz weiter ausgebreitet, auch im Landkreis 
Südwestpfalz. Wichtig zu wissen: Die Asiatische Hornisse gilt nach 
aktuellem Kenntnisstand nicht als aggressiver oder gefährlicher 
als heimische Wespen- oder Hornissenarten. Dennoch ist ihre 
Ausbreitung problematisch, weil ihr Honigbienen und heimische 
Insekten als Nahrungsgrundlage dienen. 

Da die Asiatische Hornisse schnell mit anderen Arten verwechselt 
werden kann, fällt es  Laien oft nicht leicht, sie sicher zu bestimmen. 
Hier ein paar Hinweise: Auffällig sind bei der Asiatischen Hornisse 
ihr dunkler Hinterleib und ihre dunklen Oberschenkel mit gelblichen 
Beinenden. Wer ein entsprechendes Tier oder ein Nest entdeckt, 
sollte möglichst ruhig bleiben und – wenn gefahrlos möglich – ein 
Foto machen. Bilder helfen bei der Bestimmung in vielen Fällen 
weiter. Eine Meldepflicht besteht seit vergangenem Jahr nicht 
mehr, gleichwohl können Bürger ihre Sichtungen weiterhin über 
das Meldeportal Artenfinder auf www.artenfinder.rlp.de melden. 

Wichtig ist außerdem: Hausbesitzer und Mieter sollten Nester nicht 
eigenständig entfernen oder beschädigen. Zunächst ist immer zu 
klären, um welche Art es sich handelt und ob überhaupt Hand-
lungsbedarf besteht. Nicht jedes größere gelb-schwarze Insekt 
ist eine Asiatische Hornisse. Heimische Wespen und Hornissen 
sind nützliche Tiere und erfüllen wichtige Aufgaben in der Natur 
– auch sie sind als Bestäuber unterwegs. Aus diesem Grund sind 
einige heimische Wespenarten sowie die heimische Hornisse auch 
gesetzlich geschützt. 

Die Kreisverwaltung Südwestpfalz informiert:

Asiatische Hornisse:  
Tipps und Hinweise der  
Unteren Naturschutzbehörde

Kerwe in Vorderweidenthal 
Anlässlich der diesjährigen Kerwe in Vorderweidenthal kommt es 
in der Zeit vom 18.06.26 bis voraussichtlich 23.06.26 Einschrän-
kungen im Busverkehr der Linien 525 und 545. 

Linie 525: Annweiler – Wernersberg – Lug – Vorderweidenthal 
(Bad Bergzabern) Linie 545: Bad Bergzabern – Vorderweidenthal 
– Erlenbach-Dahn – Dahn 

Die Haltestellen Vorderweidenthal Hauptstraße und Bethof kön-
nen nicht bedient werden. Fahrgäste werden gebeten, auf die 
Ersatzhaltestelle in der Lindelbrunnstraße mit unveränderten 
Abfahrtszeiten auszuweichen. 

Fahrgastinformation QNV

Bruchweiler-Bärenbach
www.bruchweiler-baerenbach.de

Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin, Simone Stahl,
montags 18:00 - 19:00 Uhr im Rathaus, Raiffeisenstr. 15

Aus den 
Ortsgemeinden

In seiner letzten Sitzung am 8. Juni 2026 wählte der Gemeinderat 
als Ersatzperson für den Rechnungsprüfungsausschuss Herrn 
Heiko Burkhart. Für den Umbau und die Erweiterung der Kita St. 
Franziskus Bruchweiler-Bärenbach wurden die anstehenden Auf-
tragsvergaben beschlossen und dem Auftrag für die Fachplanung 
Elektroarbeiten nachträglich zugestimmt. Die Pflasterfläche „Gar-
tenstraße/Wiesenstraße“ ist aus Gründen der Verkehrssicherheit 
auszubessern, in welcher Art muss noch entschieden werden. Die 
Gemeinde trägt sich mit der Absicht, dem Wunsch der Grundschul-
leitung zu folgen und ein Buswartehäuschen an der Grundschule 
zu errichten. Am Dalbenturm im Spiesswiesenpark sind aufgrund 
der Verkehrssicherheit Arbeiten auszuführen. 

Die erhöhte Abwanderungsrate bei der Kita führt dazu, dass 
künftig eine Kostenübernahmeerklärung der Herkunftsgemeinde 
erforderlich wird. Dementsprechend wurde der Änderung der 
Zweckvereinbarung zugestimmt.
Ortsbürgermeisterin Stahl informierte den Gemeinderat, dass das 
geplante Bauvorhaben südlich der Freizeitanlage „Spiesswiesen“ 
gemäß den vorgestellten Plänen nach einer ersten, nicht verbind-
lichen, Einschätzung voraussichtlich nicht förderschädlich ist. 

Im nichtöffentlichen Teil beschloss der Gemeinderat die Kündigung 
des Trägervertrages der Kita, um Raum für Verhandlungen für einen 
neuen Trägervertrag mit der seitens der Kirche neu gegründeten 
Kita gGmbH ab 01.01.2027 zu schaffen.

Die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung ist über das 
Ratsinformationssystem der Verbandsgemeinde (https://dahner-
felsenland.ris-portal.de/web/ratsinformation) abrufbar.

Aus der letzten Gemeinderatssitzung

Am 

Sonntag, dem 21. Juni 2026, 18:30 Uhr,

findet in der Kindertagesstätte St. Franziskus, Wiesenstraße 
33, 76891 Bruchweiler-Bärenbach, eine öffentliche Sitzung des 
Abstimmungsausschusses für die Abstimmung des Bürgerent-
scheids statt.

Tagesordnungspunkt
Feststellung des Abstimmungsergebnisses des Bürgerentscheids

Bruchweiler-Bärenbach, den 21.05.2026
gez. Stahl
Vorsitzende des Abstimmungsausschusses für die Abstimmung 
des Bürgerentscheids

Bekanntmachung einer öffentlichen Sitzung des 
Abstimmungsausschusses der Ortsgemeinde 
Bruchweiler-Bärenbach zur Feststellung  
des Abstimmungsergebnisses des  
Bürgerentscheids am 21. Juni 2026
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Hinweis:
Wegen Druckfehler im Datum der ursprünglichen Bekanntmachung 
vom 11.06.2026 wird die Bekanntmachung nochmals abgedruckt.

Die Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach sucht zum nächst-
möglichen Zeitpunkt

eine engagierte und zuverlässige  
Reinigungskraft (m/w/d)

für die Reinigungstätigkeit der örtlichen Einrichtungen. Der Ar-
beitsumfang umfasst ca. 2,5 Stunden in der Woche und wird auf 
geringfügiger Basis gestaltet. 

Wir erwarten:
•	 Erfahrung im Bereich der Reinigungsarbeit wäre wünschenswert 
•	 zuverlässige, strukturierte und gewissenhafte Arbeitsweise 
•	 Sorgfalt und Genauigkeit

Das bieten wir Ihnen:
•	 ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis 
•	 die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 1 TVöD 
•	 die Arbeitsbedingung und die Vergütung richten sich nach  
	 dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienstes (TVöD), wie er  
	 für Mitgliedsgemeinden des kommunalen Arbeitgeberverbandes  
	 Gültigkeit hat 
•	 attraktive Vergütungsbestandteile im Rahmen des TVöD wie  
	 Jahressonderzahlung, Leistungsentgelt, arbeitgeberfinanzierte 
	 betriebliche Altersversorgung und vermögenswirksame Leis- 
	 tungen

Schwerbehinderte werden bei gleichen Voraussetzungen bevor-
zugt berücksichtigt.

Bitte bewerben Sie sich nach Möglichkeit über unser Online-Portal 
unter der Internet-Adresse https://dahner-felsen-
land.ris-portal.de/web/stellenportal 
Mit folgendem QR-Code gelangen Sie direkt zur 
Stellenausschreibung:

Alternativ können Sie ihre Bewerbung auch 
schriftlich per Post an die Verbandsgemeinde-
verwaltung Dahner Felsenland, Schulstraße 29, 
66994 Dahn richten. Bewerbungsschluss ist am 03.07.2026. 

Für nähere Auskünfte zur Stellenausschreibung steht Ihnen zur 
Verfügung: Personalamt Verbandsgemeinde Dahner Felsenland 
- Tel: (0 63 91) 91 96 - 130
Fachliche Fragen beantwortet Ihnen zudem: 
Ortsbürgermeisterin Simone Stahl.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen des 
Bewerbungsverfahrens auf Grundlage der Datenschutzgrund-
verordnung. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden die 
Unterlagen nach den Bestimmungen des Datenschutzes vernichtet. 

Informationspflicht gemäß Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO):
Mit der Übermittlung Ihrer Bewerbung erklären Sie sich mit unse-
rer Datenschutzerklärung einverstanden. Diese können Sie auf 
unserer Internetseite https://www.dahner-felsenland.net/vg_dah-
ner_felsenland einsehen. 

gez. Simone Stahl
Ortsbürgermeisterin

Stellenausschreibung

Bundenthal
www.bundenthal-pfalz.de

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters, Daniel Frey,
nach Vereinbarung, Tel. 0 151 - 21 88 74 05

2. Satzung der Ortsgemeinde Bundenthal über die Begrün-
dung des besonderen Vorkaufsrechtes nach § 25 Abs. 1  
Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB)

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Bundenthal hat in seiner 
Sitzung am 29.04.2026 aufgrund des § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 
und des § 24 Gemeindeordnung (GemO), jeweils in der derzeit 
gültigen Fassung, folgende Satzung beschlossen, die hiermit 
bekanntgemacht wird:

§ 1 Geltungsbereich

Der Ortsgemeinde Bundenthal steht an den folgenden Grundstü-
cken und Grundstücksteilflächen in der Ortsgemeinde Bundenthal, 
auf denen städtebauliche Maßnahmen vorgesehen sind, zur 
Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, das 
besondere Vorkaufsrecht zu:

FlSt. 164/2, 167/6 und 167/7 (Teilfläche)

Diese Grundstücke und Grundstücksteilflächen sind auf dem 
dieser Satzung als Anlage 1 beigefügten Luftbild mit integriertem 
Lageplan rot markiert und mit Flurstücks-Nummern versehen. Die 
Anlage ist Bestandteil dieser Satzung.

§ 2 Begründung

Die in § 1 benannten Grundstücke bzw. Grundstücksteilflächen 
werden zur Umsetzung von städtebaulichen Maßnahmen im 
Rahmen der Erweiterung der Kindertagesstätte und Herstellung 
von PKW-Stellplätzen benötigt.

§ 3 In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt 
der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland in Kraft.

Bundenthal, den 5. Mai 2026
gez. Daniel Frey
Ortsbürgermeister

Hinweis zur 2. Satzung der Ortsgemeinde Bundenthal über 
die Begründung des besonderen Vorkaufsrechtes nach § 25 
Abs. 1 Nr. 2 Baugesetzbuch

Die Satzung wurde am 5. Mai 2026 durch den Ortsbürgermeister 
ausgefertigt. Diese Satzung liegt mit dem dazugehörigen Lage-
plan ab dem Datum der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
während der Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Dahner Felsenland, Schulstraße 29, 66994 Dahn, Zimmer 201, 
zu jedermanns Einsicht bereit.

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 24 Abs. 6 der Gemein-
deordnung Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes 
zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.

Dies gilt nicht, wenn
1.	 die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die  
	 Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung  
	 der Satzung verletzt worden sind, oder
2.	 vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehör- 

Bekanntmachung
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Veranstaltungen
HINWEIS:	 Eingabeschluss per Internet
	 1 Woche vorm Erscheinungstermin, 12 Uhr

	 de den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der  
	 Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Gemeinde- 
	 verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die  
	 Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, 
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen.
Bei der Bekanntmachung der Satzung ist auf die Voraussetzun-
gen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und die Rechtsfolgen hinzuweisen.

Dahn, den 5. Juni 2026
gez. Holger Zwick
Bürgermeister

Im Rahmen der Straßenausbaumaßnahme in der Wasgaustraße 
in der Ortsgemeinde Busenberg ist im Zeitraum vom 29. April 
2026 bis voraussichtlich 31. Juli 2026 die reguläre Zufahrt zur 
Landfleischerei Keller über die Wasgaustraße gesperrt.
Anlieger können die Landfleischerei Keller in dem oben genann-
ten Zeitraum über den Radweg vom „Sandbühler Hof“ kommend 
erreichen.

Die Ortsgemeinde Busenberg und die Verbandsgemeinde 
Dahner Felsenland weisen ausdrücklich darauf hin, dass es 
sich hierbei nicht um eine offizielle Umleitungsstrecke handelt!

Es wird um Beachtung und Verständnis gebeten.

gez. Christof Müller
Ortsbürgermeister

Sperrung der Zufahrt zur Landfleischerei Keller

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters, Christof Müller,
montags 18:30 - 20:00 Uhr im Bürgerhaus Drachenfels

Busenberg
www.busenberg.de

Zum Endes des Schuljahres möchte ich allen Busenberger Kindern 
und Jugendlichen ein Eis ausgeben.
Ihr seid also alle eingeladen am Donnerstag, 25.06.26 ab 17:30 Uhr 
ans Bürgerhaus zu kommen und mit mir zusammen ein Eis zu essen.

Euer Christof Müller
Ortsbürgermeister

Der Eismann kommt!

NACHRUF
Die Stadt Dahn trauert um ihren Mitbürger

Emil Dauenhauer
der im Alter von 81 Jahren verstorben ist. 

Emil Dauenhauer wurde im Jahr 1987 als Waldarbeiter bei 
der Stadt Dahn eingestell und wechselte im Jahr 1999 in den 
städtischen Bauhof, wo er bis zu seinem Renteneintritt im Jahr 
2005 beschäftigt war.

Die Stadt Dahn nimmt Abschied in Dankbarkeit und wird Emil 
Dauenhauer ein ehrendes Gedenken bewahren.

Im Namen der Stadt Dahn.

Holger Zwick 
Stadtbürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung
in Dahn, Schulstraße 29

UNSERE ÖFFNUNGZEITEN:
	 Montag  		  09:00 - 12:00 Uhr 
	 Dienstag  		  09:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
 	 Mittwoch geschlossen  
	 Donnerstag  	 09:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
	 Freitag 			  09:00 - 12:00 Uhr

Dahn
www.dahn.de

Sprechstunde des Stadtbürgermeisters, Holger Zwick,
nach Vereinbarung, Tel. 91 96 281

 FREITAG 19/6  Ortsgemeinde Rumbach
Einladung zum TuS auf die Terrasse
Beginn: 18:00 Uhr Veranstalter: TuS Rumbach
Der TuS öffnet seine Terrasse! Neben unseren Standardspeisen gibt es 
als Special: grüne Nudeln mit Lachs. Kommt vorbei und genießt einen 
schönen Sommerabend mit gutem Essen und kühlen Getränken bei uns 
auf der Terrasse. Wir freuen uns auf Euch!
Treffpunkt: Sportheim TuS Rumbach
Kosten:  

 FREITAG 19/6  Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach
TANZ REISE mit Agnès
Beginn: 19:00 Uhr Veranstalter: Europäische Pioniersiedlung Reinighof 
e.V.
*Bewegung ist die Sprache des Körpers und Tanzen seine Melodie.* An-
geboten wird freies Tanzen ohne Zwänge und Urteile. Du wirst mitgenom-
men auf eine innere Reise um zu dir selbst finden zu können und deine 
Emotionen auszudrücken. Keine Vorkenntnisse erforderlich. Anmeldung: 
tanzalsreise@yahoo.com
Treffpunkt: Europäische Pioniersiedlung Reinighof e.V.
Kosten: Spendenbasis (Empfehlung 20€) 

 SAMSTAG 20/6  Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach
Faszination Artenvielfalt
Beginn: 14:00 Uhr Veranstalter: Europäische Pioniersiedlung Reinighof 
e.V.
Gemeinsam mit Wolfgang Schoel erkunden wir die Geheimnisse des Zu-
sammenspiels der Tier- und Pflanzenarten. Welche Pflanzen wachsen 
im Juni rund um den Reinighof? Wie sind die Bodenverhältnisse? Wie 
können wir Biotope schützen? Kurze theoretische Einführung, Exkursion, 
Artenbestimmung u.v.m.
Treffpunkt: Europäische Pioniersiedlung Reinighof e.V.
Kosten: Kostenlos 
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HINWEIS
Die Veröffentlichungen über Kunstausstellungen, Beratungs-
stellen, Sprechstunden, Büchereien und Recyclinghöfe er-
scheinen regelmäßig am ersten Donnerstag jeden Monats im 
amtlichen Teil des Wasgau-Anzeigers. 

Änderungswünsche zu den Veröffentlichungen sind bis spä-
testens eine Woche vor dem jeweiligen Erscheinungstermin 
an die Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland, 
telefonisch unter 06391 9196-126 oder per Mail an kirstin.
ammer@dahner-felsenland.de, weiterzuleiten. 

 SAMSTAG 20/6  Ortsgemeinde Busenberg
Einladung zum Johannisfest
Beginn: 17:00 Uhr Veranstalter: Verkehrsverein Busenberg e.V.
Der Johannistag steht als Geburtstag des Apostels Johannes des Täufers, 
in enger Verbindung mit der Sommersonnenwende.  Dieser Tag knüpft 
an das uralte Brauchtum der Johannisfeuer.  Bei Einbruch der Dunkel-
heit wird der aufgeschichtete Holzturm angezündet und entfaltet so sein 
„mystisches Flair“.
Treffpunkt: Bürgerhaus in Busenberg
Kosten:  

 SONNTAG 21/6  Ortsgemeinde Ludwigswinkel
Brunnenfest
Beginn: 9:30 Uhr Veranstalter: PWV Hohe List
Der PWV Hohe List lädt am Sonntag 21. Juni zu einer Wanderung um Er-
lenbrunn ein. Treffpunkt ist um 9:30 an der Mehrzweckhalle in Erlenbrunn.
Treffpunkt: Erlenbrunn Mehrzweckhalle
Kosten:  

 SONNTAG 21/6  Ortsgemeinde Schönau
Pfarreifest für ALLE!
Beginn: 10:30 Uhr Veranstalter: Pfarrei Heiliger Petrus - im Dahner 
Felsenland
10:30 Uhr Familiengottesdienst, anschließend Frühschoppen - Mittag-
essen - Kaffee und Kuchen und Eis. Zeit zum Erzählen, Lachen, Spielen 
und Beisammensein für Groß und Klein. Herzliche Einladung
Treffpunkt: Heilsbach bei Schönau
Kosten:  

 SONNTAG 21/6  Stadt Dahn
Einladung zum Grillfest
Beginn: 12:00 Uhr Veranstalter: VdK Dahn
Grillfest des VdK Ortsverband Dahn. Freuen Sie sich auf einen gemüt-
lichen Nachmittag in geselliger Runde. Das Grillfest bietet eine schöne 
Gelegenheit, alte Bekannte wiederzusehen und neue Kontakte zu knüpfen.
Treffpunkt: Grillplatz Pfaffendölle
Kosten:  

 DIENSTAG 23/6  Stadt Dahn
Seniorentreffen *Goldies*
Beginn: 15:00 Uhr Veranstalter: Protestantische Kirchengemeinde
Seniorentreffen der prot. Kirchengemeinde: Wir laden ein zu einem Bei-
sammensein mit Kaffee u. Kuchen, mit Erzählen u. Zuhören, mit Singen 
u. Bewegen. Es gibt keine Altersbeschränkung u. Begleitpersonen sind 
herzlich willkommen. Ein Fahrdienst kann angefragt werden bei Ute 
Sauther 0160 29 660 49.
Treffpunkt: Protestantisches Gemeindehaus ( barrierefrei )
Kosten:  

 MITTWOCH 24/6  Stadt Dahn
Geführte Wanderung - Zur Burg Neudahn
Beginn: 13:30 Uhr Veranstalter: Pfälzerwald-Verein Dahn e.V.
Mühlgasse-Raiffeisenstraße-Nonnensteg-Sängerfels-Großthaler 
Hals-Hexenpilz-Satansbrocken-Burg Neudahn-Großthaler Hals-Moos-
bachtal-Dahner PWV-Hütte (Einkehr)-Dahn 10 km Führung: Rudolf Dau-
enhauer
Treffpunkt: Tourist-Information Dahner Felsenland
Kosten:  

 FREITAG 26/6  Ortsgemeinde Schönau
Dorffest, Tag der offenen Tür in der Mediathek
Beginn: 16:00 Uhr Veranstalter: AK Mediathek
Gemütliches Beisammensein mit Getränken, Cocktails und Gegrilltem. 
16:00 bis 18:00 Uhr Gesträkeltes für einen guten Zweck, gr. Bücher-
flohmarkt 17:00 Uhr Löschübungen für Kids mit der freiwilligen Feuer-
wehr Schönau 19:00 Uhr Gute Nachtgeschichte für die Kleinsten in der 
Mediathek.
Treffpunkt: Bolzplatz neben dem Gienanth-Haus, bei schlechtem Wetter 
im Haus
Kosten:  

 SAMSTAG 27/6  Ortsgemeinde Ludwigswinkel
Hüttentour im Edenkobener Land
Beginn: 10:00 Uhr Veranstalter: PWV Hohe List
Hüttenwanderung nach Burrweiler, Schweizer Haus - Ludwigsturm - 
Edenkobener Hütte - Hainfeld 19Km 700 hm mit Sebastian
Treffpunkt: Weingut Koch
Kosten:  

 SAMSTAG 27/6  Ortsgemeinde Nothweiler
Wir heizen für Sie den Holzbackofen ein!
Beginn: 15:00 Uhr Veranstalter: 10519024
Der Heimatverein Nothweiler e.V. backt Flammkuchen nach überliefertem 
Rezept,traditionell von Hand gemacht. Klassisch mit Speck und Zwiebeln, 
mit Knoblauch und Käse oder süß. Neu im Angebot bieten wir einen 
sommerlichen Überraschungswein von einem pfälzischen Sternewinzer 
an. Lasst euch überraschen.
Treffpunkt: Dorfgemeinschaftshaus Nothweiler
Kosten:  

 SONNTAG 28/6  Ortsgemeinde Busenberg
Geführte Tageswanderung
Beginn: 9:00 Uhr Veranstalter: Pfälzerwald-Verein Busenberg
Wanderung am Monte St. Quentin bei Metz
Treffpunkt: Parkplatz Dorfgemeinschaftshaus
Kosten:  

 SONNTAG 28/6  Ortsgemeinde Schindhard
Geführte Tageswanderung
Beginn: 10:00 Uhr Veranstalter: PWV Schindhard
Tageswanderung der daheimgebliebenen Männer - Ziel und Wanderleis-
tung nach Laune der Männer - Wanderführer sind die Männer vom Verein
Treffpunkt: Bushaltestelle
Kosten:  

Kirchen

KATHOLISCHE KIRCHE DAHN PFARREI HL. PETRUS:

Bundenthal		 Vorabendmesse		  20.06.		  18.00 Uhr
Schindhard		 Vorabendmesse		  20.06.		  18.00 Uhr
Schönau				    Heilsbach 
						      Festtagsmesse 
						      zum Pfarreifest			   21.06.     	 10:30 Uhr

PROTESTANTISCHE  GOTTESDIENSTE:

Dahn				    					     	 21.06.     	 10:30 Uhr 
Hinterweidenthal		  					     	 21.06.     	 09:00 Uhr 

Schönau	 		   				   		  21.06.     	 09:00 Uhr 
Rumbach		   				    			   21.06.     	 10:00 Uhr

CHRISTLICHE GEMEINDE DAHN
Dahn		  		  sonntags, 		 	 11.15 Uhr, Pirmasenser Str. 9
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ER-LEBT GEMEINDE DAHN

Dahn, Altes E-Werk, 			   Sonntag, 			  21.06.      	  10:30 Uhr	
Pestalozzistraße 13						    

NEUAPOSTOLISCHE KIRCHE
Pirmasens, Arnulfstraße 11	 sonntags	 10.00 Uhr  +  mitwochs	 19.30 Uhr
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Den amtlichen Teil des Wasgau-Anzeigers können Sie auch 
auf der Homepage der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland einsehen:   

www.dahner-felsenland.net


